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Geschichte bündig und erkenntnisreich abhandelt. Die Literaturangaben wahren 
das internationale Niveau, was der europäische Charakter dieses Ordens ja von 
sich aus verlangt. Natürlich wird eine Gesamtgeschichte dieses Ordens noch auf 
viele weitere Details seiner Entwicklung erfolgreich eingehen können und müssen 
(soweit dies nicht schon geschehen ist), aber der allgemeine Historiker auch gelehr
ten Ranges wie der historisch interessierte Laie finden in diesem „Handbuch" alle 
Probleme im Zusammenhang erörtert, so daß sie zu einer Vertiefung unseres ge
schichtlichen Wissens unter modernen Orientierungsaspekten beitragen. Ich beglück
wünsche die Herausgeber zu diesem wohlgelungenen Werk, das ich in viele Hände 
wünsche, und hebe neben den eindrucksvollen Bildern und Karten besonders den 
reichen Ausstellungskatalog hervor, der in vorzüglicher Weise das in den Beiträgen 
Gesagte veranschaulicht und im reichen Detail auch visuell erläutert. Manche Aus
stellungskataloge könnten sich eine Scheibe davon abschneiden. 

Für den an böhmischer, ostmitteleuropäischer und ostdeutscher Geschichte interes
sierten Gelehrten und Leser bietet das Buch viele neue und erneuerte Kenntnisse 
und Erkenntnisse. 

München K a r l B o s l 

Heribert Sturm, Districtus Egranus. Eine ursprünglich bayerische Region. 

Kommission für bayerische Landesgeschichte, München 1981, XIX + 324 S., 6 Abb., 
DM 38,— (Historischer Atlas v. Bayern. Altbayern Reihe II, Heft 2). 

Kurz vor seinem Tode konnte Archivdirektor Dr. Heribert Sturm noch das erste 
Vorausexemplar seines vierten von ihm bearbeiteten Historischen Atlas von Bayern, 
nämlich das ureigenste Hauptanliegen seines Forschens, den Districtus Egranus, in 
Empfang nehmen. Nachdem Heribert Sturm die früheren Atlas-Bände, Tirschen
reuth mit Waldsassen, Kemnath und Neustadt a. d. Waldnaab-Weiden, also die Nord
ostecke der Oberpfalz, mit dem reidien Quellenmaterial des Staatsarchivs Amberg 
erarbeitet hatte, konnte er für die Erstellung des vorliegenden Atlasbandes Bestände 
des Stadtarchivs Eger und die vielen Publikationen der früheren Egerer Archivare 
heranziehen. Der hier beschriebene, heute zur ČSSR gehörende Teil der Region 
Eger, mit seinen heutigen Grenzen, die sich eigentlich erst im vorigen Jahrhundert 
aufgrund der zwischen Österreich und Bayern abgeschlossenen Staatsverträge 
stabilisierten, gehörte im Mittelalter zum Großteil zu Altbayern oder war bis in 
das 19. Jahrhundert ein ausgesprochenes Grenzgebiet. 

Der zuerst gebotene geschichtliche Überblick umfaßt die Zeit von der ersten 
Nennung der regio Egere von 1135 bis zur endgültigen Regulierung der Besitz-
verhältisse des „Egerer Waldes" bei Ottengrün in Bayern durch das Bayerische 
Oberste Landesgericht 1972. Mit knappen, aber quellenmäßig exakt belegten Hin
weisen wird auf 168 Seiten ein gut fundierter geschichtlicher Überblick geboten: 
Die früheste Zeit der Landnahme, der Siedlungsausbau durch den Markgrafen 
Diepold III . mit Hilfe seiner Hausklöster Reichenbach und Waldsassen sowie seiner 
Gefolgsleute, das staufische Reichsterritorium mit der Reichsburg Eger, die 
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Rodungstätigkeit der 1147 zum Reichsstift erhobenen Zisterze Waldsassen, die 
Kolonisation der markgräflichen und Reichs-Ministerialengeschlechter, die Reichs
pfandschaft Stadt und Land Eger seit 1322 und das damit verbundene Vordringen 
des politischen Einflusses der Krone Böhmen, aber auch die zielbewußte Erwerbs
politik der Burggrafen von Nürnberg im 15. Jahrhundert. Das hier eingeflochtene 
Kapitel über die kirchliche Struktur zeigt nicht nur den Ausbau der frühen Pfarr
organisation, sondern auch den konfessionellen Zerfall dieses Gebietes durch den 
von der Confessio Augustana proklamierten Grundsatz des landesherrlichen Kir
chenregimentes. Nach den Gebietsschrumpfungen im 15. Jahrhundert beschreibt der 
Verfasser die weitere Entwicklung der verbliebenen Gebietseinheiten, nämlich den 
Distrikt Eger, das egrische Redwitz, das erst 1816 an Bayern kam, die egrisch-
waldsassische Frais, ein kurpfälzisch-egrisches Condominium, das jahrweise die 
Landeshoheit wechselte, die Reichsherrschaft Asch und die Gutsherrschaft Schön
bach. Das letzte Kapitel des geschichtlichen Überblickes gibt Aufschluß über die 
territorialen Veränderungen im 19. Jahrhundert, vor allem über die politische 
Einbeziehung des Gebietes in die Donau-Monarchie und die kirchliche Abtrennung 
des Dekanats Eger vom Bistum Regensburg. 

Der zweite Teil des Atlasbandes bietet den historisch-topographischen Über
blick, vorerst über das Dominium Eger — bestehend aus der Stadt Eger, der Burg 
Eger, den Gutsherrschaften der Klarissen, der Kreuzherren mit dem roten Stern 
und der Vogtei Stein des Klosters Waldsassen zu Eger —, ferner über die zwölf 
adeligen Gutsherrschaften und über die einzelnen Ortschaften mit den jeweiligen 
topographischen und demographischen Angaben um die Jahre 1850, 1900 und 
1945. Neben dem ausführlichen Register sind dem Band 20 vom Verfasser entwor
fene und gezeichnete Skizzen und Graphiken sowie sechs ganzseitige Abbildungen 
beigedruckt. Ein Abdruck des von dem Kartographen Johann Christoph Müller 
1719 herausgegebenen Kartenblattes über den Districtus Egranus liegt in einem 
Schuber bei. Dieser vorbildlich bearbeitete, an Quellen und Erkenntnissen reiche 
Atlasband gehört in die Hand eines jeden Historikers, der sich mit der Geschichte 
der Oberpfalz, besonders aber mit der des Egerlandes befaßt. 

Eidhenau J o s e f H e m m e r l e 

Rolf Ulbrich, Der alttschechische „Tkadlecek" und die anderen „Weber". 
Waldenserliteratur in Böhmen um 1400. 

Eigenverlag des Autors, Berlin 1980, 167 S. 

Der alttschechische Tkadlecek ( = Tk) ist von deutscher Seite fast ausschließlich 
unter dem Gesichtspunkt seiner Beziehung zum Ackermann aus Böhmen ( = AB) 
bearbeitet worden. Ein Vergleich dieser beiden Prosatexte fällt, was ihre literarische 
Bedeutung betrifft, meist zugunsten des AB aus (die tschechischen Editoren des Tk, 
H. Hrubý und F. Šimek, urteilen anders), und die zeitliche Priorität des AB, 
zumindest des „Urackermann", konnte nach den Beweisen von J. Knieschek (1877) 
nicht mehr ernsthaft erschüttert werden. So ist es verständlich, daß der Tk bisher 
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